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Teil A Begriffsbestimmungen  

 
 
„AGB“ bezeichnet die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DKV. 
 
„Abonnement Vertrag“  bezeichnet den Vertrag zwischen DKV und dem Kunden, der es Letzterem erlaubt, eine 

oder mehrere DKV BOXen zu nutzen und der Folgendes umfasst:  
- das Bestellformular DKV BOX; 
- die vorliegende Richtlinie; und 
- die AGB. 

 
„Akzeptanznetz“ bezeichnet das Strecken- und/oder Autobahnnetz, für das die jeweilige DKV BOX zuge-

lassen und kompatibel ist, einschließlich entgeltpflichtiger Parkplätze, Tunnel, Brücken 
und Fähren, soweit die Abrechnung durch das jeweilige Gerät möglich ist. 

 
„Boxherausgeberin“  Boxherausgeberin der DKV BOX ist DKV EURO Service GmbH + Co KG. 
 
„Daten“  alle Daten, die im Rahmen des Abonnementvertrags ausschließlich für Zwecke der 

Mauterfassung vom Kunden erhoben und/oder übermittelt werden oder für ihn bestimmt 
sind. 

 
„DKV“ bezeichnet das Unternehmen DKV Euro Service GmbH + Co. KG  
 
„DKV BOX“ bezeichnet das telematische Maut-Erfassungsgerät (On Board Unit, „OBU“), das von der 

Boxherausgeberin bereitgestellt wird (im Folgenden auch als „Gerät“ bezeichnet). Die 
DKV BOX dient der Erfassung der anfallenden Mautentgelte/Mautgebühren für die Benut-
zung des jeweils für das Gerät geltenden Akzeptanznetzes sowie für die Benutzung ent-
geltpflichtiger Parkplätze, Tunnel, Brücken und Fähren, soweit die Abrechnung durch das 
jeweilige Gerät möglich ist. Es gibt folgende Varianten:   

  
a) DKV BOX SELECT für die Benutzung der Autobahnen in Frankreich („TIS PL“), 

Spanien („VIA-T“), Portugal („VIA VERDE“ und „SCUT“) sowie für die bewachten 
Parkplätze in Frankreich („TIS PL“) und Spanien („VIA-T“) und die Tunnel Liefkens-
hoek (Belgien), Warnowquerung und Herren (Deutschland). 

b) DKV BOX TIS PL für die Benutzung der französischen Autobahnen (TIS PL) sowie 
für die bewachten Parkplätze in Frankreich (TIS PL) und die Tunnel Liefkenshoek 
(Belgien) und Warnowquerung und Herren (Deutschland).  

c)  DKV BOX REETS für die österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen („GO 
Maut“) sowie für die Brücken Öresund (zwischen Dänemark und Schweden) und 
Storebælt (Dänemark).  

d) DKV BOX ITALIA für die Benutzung der gebühren- oder abgabepflichtigen Auto-
bahnabschnitte sowie – soweit die Akzeptanz gegeben ist – für die Benutzung ent-
geltpflichtiger Parkplätze, Tunnel, Brücken und Fähren, die von den Mautgesell-
schaften erhoben werden. 

e) DKV BOX ITALIA FLEET für die Benutzung der gebühren- oder abgabepflichtigen 
Autobahnabschnitte sowie – soweit die Akzeptanz gegeben ist - für die Benutzung 
entgeltpflichtiger Parkplätze, Tunnel, Brücken und Fähren, die von den Mautgesell-
schaften erhoben werden, für Fahrzeuge bis zu 3,5 t. 

f)       DKV BOX IBERICA FLEET für die Benutzung der Autobahnen in Spanien (VIA-T) 
und Portugal (VIA VERDE und SCUT), sowie für die bewachten Parkplätze in Spa-
nien (VIA-T) und für die Tunnel in Deutschland (Warnowquerung und Herrentunnel) 
und in Belgien (Liefkenshoektunnel) für Fahrzeuge bis zu 3,5 t.  

 
  
Wenn nachstehende Bedingungen nichts Gegenteiliges enthalten, gilt diese Richtlinie für 
alle o.g. DKV BOX-Varianten. Der Kunde ist für die richtige Auswahl der DKV BOX ver-
antwortlich.    
 

„DKV BOX ITALIA FLEET Comfort“ bezeichnet eine Untervariante der DKV BOX ITALIA FLEET, bei der nachträglich und 
jederzeit das Kennzeichen und damit das Kraftfahrzeug, in dem die DKV BOX ITALIA 
FLEET Comfort installiert und genutzt wird, geändert werden kann. 

 
„Free-Flow-Strecke“ bezeichnet einen Streckenabschnitt bestehend aus einer oder mehreren Spuren auf einer 

mautpflichtigen Straße ohne Mautschranken, an denen Kraftfahrzeuge zum Zwecke der 
Mauterfassung nicht anhalten oder abbremsen müssen. Auf dem Streckenabschnitt be-
finden sich Systeme, z.B. Kamera-Brücken mit Sensoren (im Folgenden auch nur: „Ka-
mera-Brücke“). Unterfahren die Kunden das System, erfasst die DKV BOX den maut-
pflichtigen Nutzungsvorfall (im Folgenden auch: „Mauterfassung durch die DKV BOX“).  

 
„Kunde“ bezeichnet die gewerblich tätige Person oder das Unternehmen, die/das für ihre/seine 

gewerblichen Zwecke bereits einen Vertrag mit DKV abgeschlossen hat, der ihr/ihm die 
Nutzung der DKV CARD gestattet.  
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„Kundenantrag“ bezeichnet den Vertrag, den der Kunde mit DKV zur Nutzung der DKV CARD abge-

schlossen hat. 
 
„Maut“ Gebühren oder Abgaben, die für die Benutzung der gebühren- oder abgabepflichtigen 

Autobahnabschnitte sowie für die Benutzung entgeltpflichtiger Parkplätze, Tunnel, Brü-
cken und Fähren von den Mautgesellschaften erhoben werden.  

  
„Mautgesellschaften“ bezeichnet die Betreiber von Autobahnen, Tunneln, Brücken, Parkplätzen und Fähren, 

die das elektronische Mautsystem akzeptieren.  
 
„Nacherfassung“ bezeichnet die Nacherfassung infolge eines Abgleichs mit der Nacherfassungsliste 

mautpflichtiger Streckennutzungen in Fällen einer fehlerhaften und/oder nicht erfolgten 
Mauterfassung durch die DKV BOX, unter anderem auch bei Free-Flow-Strecken. 

 
„Nacherfassungsliste“ bezeichnet eine Datei, welche bestimmte Daten (i) über Kunden und (ii) über dessen mit 

einer DKV BOX ausgestatteten Fahrzeuge enthält, die der DKV an die Mautgesellschaf-
ten zum Zwecke einer Nacherfassung übermittelt. Hierdurch wird ermöglicht, mautpflichti-
ge Nutzungsvorfälle nachträglich, d.h. ohne Legitimation des Kunden mittels DKV BOX 
oder einem anderen Legitimationsobjekt („LEO“) bei Befahren eines mautpflichtigen Stre-
ckenabschnitts, mit der DKV BOX zu erfassen. 

 
„Nacherfassungsverfahren“ In Ziffer 8.2 näher beschriebenes Verfahren, mit dem mautpflichtige Nutzungsvorfälle 

nachträglich, d.h. ohne Legitimation des Kunden mittels DKV BOX oder einem anderen 
LEO erfasst werden. 

 
„Netz“ bezeichnet sämtliche Mautspuren der Mautgesellschaften, die die jeweilige OBU akzep-

tieren.  
 
„Personenbezogene Daten“ bezeichnet personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung, „DS-GVO“) 

 
„Richtlinie“ bezeichnet die vorliegende DKV-Richtlinie für die Beantragung und Nutzung von telemati-

schen Maut-Erfassungsgeräten („DKV BOX“).  
 
„Servicefee-Liste“ DKV berechnet für die vom Kunden im In- und Ausland in Anspruch genommene Liefe-

rungen und/oder Leistungen zusätzlich angemessene Serviceentgelte in Form prozentua-
ler Aufschläge, oder fester Beträge und/oder spezieller Gebühren, die sich aus der jeweils 
im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Lieferung oder Leistung für das jeweilige Kunden-
land geltende, oder mit dem Kunden gesondert vereinbarte Servicefee-Liste ergeben. 
DKV ist berechtigt, die Servicefee-Liste gemäß den Bestimmungen der AGB des DKV zu 
ändern. 

 
„Valorisierung“ Bestimmung des endgültigen Zahlbetrages durch Bewertung der einzelnen Passagen der 

Mautgesellschaften. 
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Teil B Allgemeine Bestimmungen  

1 GEGENSTAND 

1.1 Zustimmung zur Geltung dieser Richtlinie 

Der Besitz und die Nutzung der DKV BOX impli-
ziert rechtlich die vorbehaltlose Zustimmung zu 
der vorliegenden Richtlinie. Die kennzeichenab-
hängige DKV BOX ist an ein einzelnes, im Kun-
denantrag mitgeteiltes Kraftfahrzeug des Kunden 
gebunden und darf nur in diesem Kraftfahrzeug in-
stalliert und genutzt werden.   

1.2 Anmeldung, Informationspflichten des Kunden 

Der Kunde gewährleistet die Vollständigkeit und 
die Richtigkeit aller Daten, die von ihm im Rahmen 
des Abonnementvertrages zur Verfügung gestellt 
worden sind. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüg-
lich die von ihm an DKV zur Verfügung gestellten 
Daten zu ergänzen und zu aktualisieren, insbe-
sondere im Falle:  

- einer Änderung seiner rechtlichen Situation, 
etwa eine Änderung seiner Rechtsform; 

- einer Änderung des oder der registrierten 
Kraftfahrzeuge; 

- der Änderung des Kennzeichens eines 
Kraftfahrzeugs, in dem eine DKV BOX in-
stalliert ist; 

- einer Abmeldung des Kraftfahrzeugs, in 
dem eine kennzeichenabhängige DKV BOX 
installiert ist1; und 

- einer Änderung seiner Bankverbindung, 
seiner eigenen Kenndaten oder einer Ände-
rung seiner elektronischen Adresse(n).  

Generell verpflichtet sich der Kunde, alle Infor-
mationen, die für die Erfüllung des Abonnement-
vertrages erforderlich oder nützlich sein könnten, 
zur Verfügung zu stellen und zu aktualisieren.  

 

1.3 Unterstützung bei Einrichtung / Umsetzung 
CO2-Tolling 

Vorbehaltlich einer gesonderten Beauftragung 
durch Einzelbestellung unterstützt DKV seine 
Kunden im Sinne einer separaten (Zusatz-
)Leistung bei der Einrichtung / Umsetzung der 
neuen Mautanforderungen im Bereich CO2-
Tolling, insbesondere bei der Selbstdeklaration 
mautpflichtiger Fahrzeuge in Bezug auf CO2-
Emmissions- und Schadstoffklassen in Abhän-
gigkeit der jeweils geltenden gesetzlichen Best-
immungen (in Deutschland z.B. gemäß Bundes-
fernstraßenmautgesetz – BFStrMG)2.  

DKV erhebt und verarbeitet hierzu die vom Kun-
den zur Verfügung gestellten Daten zum Zweck 
der Erbringung der vorgenannten (Zusatz-
)Leistung „Selbstdeklaration“ und nimmt die 
Selbstdeklaration für den Kunden gegenüber 
dem jeweiligen Mautbetreiber vor.  

Die Verantwortung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zur Durchführung der 
Selbstdeklaration erforderlichen und vom 
Kunden zur Verfügung zu stellenden Daten 
und Angaben trägt dabei der Kunde; alle 
mautrelevanten Daten sind vom Kunden kor-
rekt anzugeben.  

 
1 Dies gilt nur, wenn in dem Land der Niederlassung des Kunden bzw. in dem 

Land der Anmeldung des betreffenden Kraftfahrzeuges solch eine Abmeldung 
erlaubt ist.  
 

Soweit DKV Daten und Angaben („mautrelevante 
Daten“) zu den vorgenannten Zwecken verarbei-
tet, zu denen auch personenbezogene Daten 
gehören können, erfolgt dies als Verantwortlicher 
i. S. d. Art. 4 Nr. 7 DS-GVO. Die Datenverarbei-
tung dient dem Zweck der Erbringung der vorge-
nannten Leistungen gegenüber dem Kunden und 
umfasst auch erforderliche Datenverarbeitungen 
zum Zwecke der Störungsanalyse, der Miss-
brauchsermittlung oder der Gewährleistung der 
IT-Sicherheit. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b und f DS-GVO.  

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbe-
sondere hinsichtlich etwaig bestehender Be-
troffenenrechte, finden Sie in den allgemeinen 
Datenschutzhinweise des DKV, die unter 
www.dkv-euroservice.com/datenschutz zur Ver-
fügung stehen. 

2 LIEFERUNG DER DKV BOXEN 

2.1 Lieferung 

DKV liefert dem Kunden die DKV BOX an die Lie-
feradresse, die auf dem Bestellformular für die 
DKV BOX angegeben ist.  
DKV erhebt eine Personalisierungs- und Versand-
gebühr für das Einspielen der notwendigen Daten 
und für die Aktivierung der DKV BOX sowie für 
den Versand der DKV BOX. 

2.2 Eigentum 

Die DKV BOX bleibt ausschließliches, unübertrag-
bares und unpfändbares Eigentum von DKV und 
wird dem Kunden aufgrund seines Kundenantrags 
bis zum Eintritt eines in Ziffer 9 aufgeführten Tat-
bestandes zur Verfügung gestellt. Die DKV BOX 
ist sorgfältig zu verwahren und zu behandeln. Sie 
darf keinem Dritten überlassen oder übergeben 
werden. 

 
Der Kunde hat die Obhut für die DKV BOX und 
nutzt sie in seiner alleinigen und ausschließlichen 
Verantwortung.  

3 NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

3.1 Einbau 

Die Kosten für die vorschriftgemäße Installation 
einschließlich Einbau der DKV BOX in Kraftfahr-
zeuge gemäß der Installationsanweisung hat der 
Kunde zu tragen. Er erhält von DKV mit Zusen-
dung der DKV BOX eine mehrsprachige Installati-
onsanweisung und ist für die Installation/den Ein-
bau selbst verantwortlich. 

3.2 Nutzung 

Es ist ausdrücklich untersagt, dass andere Perso-
nen als der Kunde oder berechtigte Nutzer (Mitar-
beiter des Kunden) die DKV BOX nutzen. 

 
Die DKV BOX ist ununterbrochen und in dem ge-
samten für sie vorgesehenen Akzeptanznetz, in 
der dafür vorgesehenen Haltevorrichtung, in Funk-
tion zu halten.  

 
Es darf nur eine aktive DKV BOX pro Mautsystem 
im Fahrzeug genutzt werden. Werden mehrere ak-
tive DKV BOXen mitgeführt, kann es zu Doppeler-
fassungen und demzufolge zu einer Doppelab-
rechnung kommen. Es wird ausdrücklich darauf 
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hingewiesen, dass DKV zur Abrechnung berech-
tigt ist.  

 
Bei Verwendung der DKV BOX zur Entrichtung der 
anfallenden Maut sind nur die speziell gekenn-
zeichneten Fahrspuren zu nutzen. Die für diese 
Fahrspuren von der jeweiligen Mautgesellschaft 
vorgegebene Höchstgeschwindigkeit ist unbedingt 
einzuhalten. Die Belegerstellung wie bei Bar- oder 
Kartenzahlungen entfällt. 

4 VERGÜTUNG, RECHNUNGSSTELLUNG  

4.1 Vergütung, Gebühren-Aufschlag  

DKV erhebt je DKV BOX ein Steuerungsentgelt 
pro Monat gemäß Servicefee-Liste.  Dieses Steue-
rungsentgelt, das DKV für die Zurverfügungstel-
lung und Fernverwaltung der DKV BOX berechnet, 
ist pauschalisiert. Die DKV BOX selbst wird dem 
Kunden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die 
(i) durch die DKV BOX erfassten und angefallenen 
Mautentgelte/Mautgebühren sowie (ii) die Entgelte 
für die Benutzung von Parkplätzen, Tunneln, Fäh-
ren und Brücken werden von DKV mit einem zu-
sätzlichen Aufschlag sowie einer Mautsystemge-
bühr des dem Kunden fakturierten Nettobetrages 
nach Rabattierung zuzüglich Betreibergebühren 
mit der DKV Rechnung berechnet. Das Steue-
rungsentgelt, der prozentuale Aufschlag und die 
Mautsystemgebühr werden gemäß der jeweils gül-
tigen Servicefee-Liste, die dem Kunden zur Verfü-
gung gestellt wird, berechnet. Der Kunde kann die 
Servicefee-Liste bei DKV jederzeit proaktiv bean-
tragen. Mit Rückgabe der DKV BOX entfällt die 
Abrechnung des Steuerungsentgelts. 
DKV erhebt ein „erhöhtes DKV BOX Steuerungs-
entgelt“ bei Inaktivität der DKV BOX anstelle des 
„DKV BOX Steuerungsentgelts“ zur Kompensati-
on, wenn am Tag der Rechnungsstellung mit die-
ser DKV BOX 90 Tage lang kein Umsatz generiert 
wurde. Dieses „erhöhte DKV BOX Steuerungsent-
gelt“ entfällt ab dem ersten Abrechnungstermin, an 
dem festgestellt wird, dass die DKV BOX wieder 
Umsatz generiert. 

4.2 Rabatte/Ermäßigung  

DKV gibt dem Kunden möglichen Rabatte oder 
Ermäßigungen gemäß den länderspezifischen 
anwendbaren Bestimmungen weiter. Näheres 
hierzu ist unter Teil C Besondere Bestimmungen 
geregelt. 

4.3 Rechnungsstellung  

DKV rechnet mit dem Kunden zweimal monatlich 
ab. Abrechnungszeitraum für die erste Monatshälf-
te ist der Zeitraum vom 1. bis einschließlich 15. ei-
nes Monats, für die zweite Monatshälfte vom 16. 
bis einschließlich Ultimo eines Monats.  
 
Die dem Kunden von den Mautgesellschaften auf 
die Mauttarife gewährten Rabatte oder Ermäßi-
gungen werden in der DKV Rechnung gesondert 
ausgewiesen. Erfolgen Änderungen durch die 
Mautgesellschaften im Hinblick auf die Rabattge-
währung oder auf die Rabatthöhe, berücksichtigt 
DKV diese Änderungen jeweils in der nächstmög-
lichen DKV Rechnung ohne vorherige mündliche 
oder schriftliche Einholung der Zustimmung des 
Kunden.  

 
In der DKV Rechnung wird die Summe der Maut 
abzüglich des dem Kunden ggf. von den Mautge-
sellschaften gewährten Rabattes und zuzüglich 
evtl. angefallener Gebühren und Entgelte sowie 

die in Ziffer 11.1 genannte Abschlagszahlung aus-
gewiesen. Zusätzlich zu der Kundenrechnung wird 
ein Einzelfahrtnachweis bzgl. der Mauttransaktio-
nen („Passagenliste“) dem Kunden zur Verfügung 
gestellt. Grundsätzlich erhält der Kunde die DKV 
Rechnung und die Passagenliste in der Form bzw. 
dem Dateiformat, welches im Kundenantrag 
und/oder Bestellformular beauftragt wurde.  

5 VERLUST, DIEBSTAHL, FUNKTIONS-
STÖRUNG, ZERSTÖRUNG, BESCHÄDI-
GUNG 

5.1 Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhanden-
kommen  

Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkom-
men einer DKV BOX sind DKV per Telefax oder 
Email unter Verwendung des Formulars „Service-
blatt für die DKV BOX“ unverzüglich mitzuteilen. 
Die Mitteilung hat insbesondere das KFZ-
Kennzeichen des Kraftfahrzeuges, aus dem die 
DKV BOX verloren oder gestohlen wurde, zu ent-
halten. 
 
Im Falle des Diebstahls, Verlusts, der Zerstörung, 
Beschädigung oder jedes sonstigen Grundes für 
ein Abhandenkommen, schuldet der Kunde DKV 
ein Geräteentgelt je DKV BOX. Das Geräteentgelt 
ist der jeweils gültigen Servicefee-Liste zu ent-
nehmen.   
 
Eine als gestohlen, verloren oder abhanden ge-
kommene gemeldete DKV BOX darf bei Wieder-
auffinden nicht mehr benutzt werden, sondern ist 
vom Kunden unverzüglich an DKV gemäß Ziffer 
9.2 zurückzusenden.  

5.2 Fehlende Funktionstüchtigkeit der DKV BOX 

Bei fehlender Funktionstüchtigkeit der DKV BOX 
ist der Kunde verpflichtet, DKV hierüber unverzüg-
lich zu informieren. 
 
Der Kunde kann bei DKV ein neues Gerät zum 
Austausch beantragen. Unverzüglich nach Erhalt 
des neuen Gerätes hat der Kunde das alte Gerät 
an DKV auf eigene Kosten gemäß Ziffer 9.2 zu-
rückzusenden. Für den Rückversand des alten 
Gerätes hat der Kunde die der Lieferung der neu-
en DKV BOX beigefügten Isolier-Tasche zu ver-
wenden.  
 
Bei Aussetzen der Funktionalität der DKV BOX in 
einer Mautstation ist dem diensthabenden Mitar-
beiter der jeweiligen Mautgesellschaft die DKV 
BOX auszuhändigen. Die auf dem Geräteetikett 
aufgedruckten Daten dienen hierbei der manuellen 
Erfassung der Transaktion. Dieses Vorgehen gilt 
nicht für die DKV BOX REETS in Österreich und 
nicht für die DKV BOX ITALIA in Italien.  

5.3 Austausch der DKV BOX  

DKV ist berechtigt, die gelieferte DKV BOX jeder-
zeit durch ein neueres Modell der DKV BOX zu er-
setzen.  
 
DKV ist insbesondere berechtigt, den Kunden an-
zuweisen, die DKV BOX aus technischen Grün-
den, wie z.B. im Falle der Änderung der DKV 
BOX, ihrer Funktionsweise, des Verschleißes, des 
Wechsels des Fahrzeugs oder der Änderung der 
Merkmale des Fahrzeugs, dem die DKV BOX zu-
geordnet ist, zu entfernen und/oder auszutau-
schen. 
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In den oben genannten Gründen für einen Aus-
tausch muss der Kunde die DKV BOX auf erste 
Aufforderung von DKV gemäß den Bestimmungen 
in Ziffer 9.2 an DKV zurückzusenden.  

5.4 Zeitweilige Sperre von Boxen 

Bei Vorliegen eines der in den AGB des DKV unter 
„Nutzungsuntersagung und Sperre“ aufgeführten 
Sachverhalten kann DKV einzelne oder alle DKV 
BOXen zeitweilig sperren, ohne sie gleichzeitig 
herauszuverlangen. Trotz der zeitweiligen Sperre 
einzelner oder aller DKV BOXen berechnet der 
DKV dem Kunden weiterhin das Steuerungsent-
gelt gemäß Ziffer 4.1. Die Mautgesellschaften 
können gesperrte DKV BOXen einziehen. 

5.5 Haftung des Kunden 

Bei vertragswidriger Nutzung bzw. Missbrauch der 
DKV BOX haftet der Kunde für die dadurch erfass-
ten und angefallenen Mautentgelte/Mautgebühren 
einschließlich der Entgelte für die Benutzung von 
Parkplätzen, Tunnel und Brücken und Fähren, es 
sei denn, der Kunde und der berechtigte Nutzer 
des Kraftfahrzeugs, in dem die DKV BOX installiert 
war, haben alle zumutbaren Vorkehrungen gegen 
die vertragswidrige Nutzung bzw. den Geräte-
Missbrauch getroffen; hierfür ist der Kunde be-
weispflichtig. 
 
Die unbefugte Nutzung der DKV BOX kann straf-
rechtlich verfolgt werden. 
 
Der Kunde haftet für Schäden der DKV BOX, die 
aus einer unsachgemäßen und/oder vertragswid-
rigen Nutzung hervorgehen. Insbesondere das 
Öffnen des Gerätes, die Entnahme der Batterie 
sowie das Kopieren gespeicherter Daten ist strikt 
untersagt. 

6 EINZELVERTRÄGE ÜBER MAUT-
SERVICES/MAUTLEISTUNGEN  

6.1 Allgemeine Bestimmungen 

Einzelne Verträge zum Bezug von Lieferungen 
und Leistungen des DKV, insbesondere Maut-
Services sowie sonstige Maut-Leistungen, kom-
men grundsätzlich in der in den AGB beschriebe-
nen Weise zustande.  

6.2 Vertragsschluss bei Free-Flow-Strecken 

Mit jeder Nutzung einer Free-Flow-Strecke (z.B. 
durch Unterfahren einer Kamera-Brücke) kommt 
zwischen DKV und Kunde ein Einzelvertrag bzgl. 
der Bereitstellung des Straßennutzungsrechts 
durch DKV an den Kunden für die Nutzung der je-
weiligen Free-Flow-Strecke gemäß Ziffer 8 lit. c. 
der AGB zustande, sofern das Straßennutzungs-
recht direkt von DKV gegenüber dem Kunden im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung („Di-
rektlieferung“) oder in eigenem Namen aber auf 
fremde Rechnung („Kommission“) eingeräumt 
werden kann. Der Kunde ist insoweit zur Zahlung 
der für die Nutzung der Free Flow-Strecke anfal-
lenden Mautentgelte/Mautgebühren entsprechend 
Ziffer 4 verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn an 
oder vor einem auf der Free-Flow-Strecke befindli-
chen System, z.B. einer Kamera-Brücke, kein 
DKV-Logo angebracht ist oder der Kunde auch 
nicht auf andere Weise vor Unterfahren des Sys-
tems auf einer Free-Flow-Strecke auf den DKV 
hingewiesen wird. Dies gilt ferner auch, wenn es 
zu einem Nacherfassungsverfahren nach Ziffer 6.3 

kommt, d.h. im Falle der fehlerhaften und/oder 
nicht erfolgten Mauterfassung durch die DKV BOX. 
 
In Fällen, in denen das Straßennutzungsrecht für 
Free-Flow-Strecken dem Kunden nur durch die 
zuständige Mautgesellschaft eingeräumt wird bzw. 
eingeräumt werden kann („Drittlieferung“), sichert 
der Kunde zu, dass er mit den Mautgesellschaften 
einen entsprechenden Vertrag über das Straßen-
nutzungsrecht abschließt bzw. abgeschlossen hat. 
Der Kunde gewährleistet einen entsprechenden 
Vertragsschluss mit der Mautgesellschaft. Die 
Forderungen der Mautgesellschaft gegen den 
Kunden erwirbt DKV entgeltlich von der Mautge-
sellschaft und stellt diese dem Kunden entspre-
chend Ziffer 4 in Rechnung.  

6.3 Nacherfassung mautpflichtiger Streckennut-
zungen (Nacherfassungsliste) 

In Fällen einer fehlerhaften und/oder nicht erfolg-
ten Mauterfassung durch die DKV BOX, kann eine 
Nacherfassung von mautpflichtigen Nutzungsvor-
fällen erfolgen, auch wenn eine diesbezügliche 
Legitimation des Kunden weder mittels DKV BOX 
noch mit einem anderen LEO vorliegt.  
 
Der Kunde beauftragt DKV hiermit ausdrück-
lich mit der Nacherfassung mautpflichtiger 
Streckennutzungen durch seine Kraftfahrzeuge 
im Wege des sog. Nacherfassungsverfahrens 
(wie unten definiert). 
 
Zu diesem Zweck autorisiert der Kunde den DKV, 
an die Mautgesellschaft eine Datei mit den zur 
Nacherfassung erforderlichen Daten des Kunden 
(„Nacherfassungsliste“) zu übermitteln. Die 
Nacherfassungsliste enthält sämtliche Daten, die 
für die Preisfindung einschließlich der Ermittlung 
von Rabatten in Bezug auf die Berechnung von 
Mautentgelten/Mautgebühren erforderlich sind. 
Dies können insbesondere sein: 
 
- Code für das Land der Registrierung (Norm ISO 

3166-1 digital); 

- Nummer des Fahrzeugkennzeichens; 

- Nummer der DKV BOX; 

- Ablaufdatum der DKV BOX; 

- zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs; 

- Schadstoffklasse des Fahrzeugs; 

- CO2-Ausstoß des Fahrzeugs; und 

- Motorisierung des Fahrzeugs. 
 
Für nicht personenbezogene Daten kann die o.g. 
Liste der übermittelten Daten um weitere Daten 
erweitert werden. 
 
Eine Nacherfassung mittels Nacherfassungsliste 
wird wie folgt durchgeführt („Nacherfassungsver-
fahren“):  
 
- Die Mautgesellschaft hinterlegt die Daten der 

Nacherfassungsliste auf den für den Betrieb der 

mautpflichtigen Strecken (im Folgenden auch: 

„Mautstrecken“), einschließlich Free-Flow-

Strecken, erforderlichen IT-Systemen; 

- Durchfährt ein Kunde das System, z.B. die Ka-

mera-Brücke, einer Mautstrecke (einschließlich 

Free-Flow-Strecken) werden Bilder sowie Videos 

vom Fahrzeugkennzeichen angefertigt; 

- Das Kennzeichen wird mittels OCR-Erkennung 

automatisch ausgelesen; 

- Für Kraftfahrzeuge, für die beim Passieren einer 

Mautstrecke (einschließlich Unterfahren eines 

Systems, z.B. eine Kamera-Brücke, bei Free-

Flow-Strecken) keine DKV BOX als LEO erfasst 
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werden konnte, gleicht die Mautgesellschaft das 

erfasste Fahrzeugkennzeichen mit den Daten 

auf der Nacherfassungsliste ab. 

o Hat der Abgleich Erfolg, wird entsprechend 
dem im Vertrag zwischen der Mautgesell-
schaft und DKV festgelegten Verfahren eine 
Nacherfassung für die DKV BOX des be-
troffenen Kunden generiert.  

o Hat der Abgleich keinen Erfolg, kann die 
Mautgesellschaft im zentralen Fahrzeugre-
gister die dort hinterlegten Daten des Kun-
den abfragen und dem Kunden eine Rech-
nung über die Mautgebühr postalisch zu-
senden. 

- Über eine Nacherfassung der französischen 

Maut wird der Kunde via Email informiert. 

 

Eine Nacherfassung mittels Nacherfassungsliste 

kommt nicht zustande, wenn der Kunde kein 

oder ein falsches Kennzeichen gegenüber DKV 

angegeben hat. 

7 REKLAMATION/Besondere Bedingungen 
der Mautgesellschaften 

7.1 Allgemeine Bestimmungen 

Die Mauttarife für die Benutzung von Autobahnen, 
Parkplätzen, Tunneln, Brücken und Fähren, die 
Besonderen Geschäftsbedingungen sowie etwaige 
sonstige Nutzungsbedingungen der Mautgesell-
schaften sind nicht Bestandteil dieser Richtlinie. 
Etwaige diesbezügliche Streitigkeiten sind unmit-
telbar zwischen der Mautgesellschaft und dem 
Kunden zu klären. Bei Auftreten von technischen 
Problemen in der Mauttechnik der Mautgesell-
schaften kann der Kunde keine Ansprüche gegen 
DKV geltend machen. 
 
Reklamationen und Rückerstattungsforderungen 
betreffend die durch die DKV BOX ITALIA in Ita-
lien, DKV BOX TIS PL und DKV BOX SELECT in 
Frankreich erfassten Transaktionen sind vom 
Kunden direkt an DKV zu richten.  
 
In anderen Fällen können Reklamationen und 
Rückerstattungsforderungen vom Kunden entwe-
der direkt oder über DKV an die Mautgesellschaft 
gerichtet werden. An DKV mitgeteilte Reklamatio-
nen und Rückerstattungsforderungen leitet DKV 
unverzüglich an die Mautgesellschaften weiter. 

7.2 Reklamationsfrist 

Der Kunde muss die im Rahmen des Abonne-
mentvertrages ausgestellten Rechnungen prüfen, 
sobald er sie erhalten hat. Alle Forderungen oder 
Einwendungen in Zusammenhang mit diesen 
Rechnungen sind in Einklang mit den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an DKV zu richten, und 
zwar zusammen mit allen Unterlagen zum Nach-
weis spätestens 2 Monate nach dem üblichen 
Rechnungsdatum, d.h. am 15. und Ultimo des be-
treffenden Monats.  

8 VERARBEITUNG VON DATEN, DATEN-
SCHUTZ  

8.1 Allgemeine Bestimmungen 

DKV verarbeitet Daten des Kunden, insbesondere 
solche aus dem Vertragsverhältnis, ausschließlich 
im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen (z.B. BDSG und/oder DS-GVO, insb. 
Art. 6 DS-GVO).  
 

Dies umfasst, vorbehaltlich der datenschutzrechtli-
chen Zulässigkeit, auch die Verarbeitung und/oder 
Übermittlung von Daten an Dritte (z.B. Service-
Partner, Mautgesellschaften etc.), die im Rahmen 
der geltenden Bestimmungen und des datenschut-
zrechtlich Zulässigem tätig werden.  

8.2 Nacherfassung von Maut 

Die Bereitstellung von Daten des Kunden zur 
Nacherfassung von Mautvorfällen im Wege des 
sog. Nacherfassungsverfahrens erfolgt im Rahmen 
der jeweiligen Leistungserbringung des DKV ge-
genüber dem Kunden (siehe Ziffer 6.3). Rechts-
grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. 

8.3 Nichtentrichtung von Maut 

Für den Fall einer Nichtentrichtung von Maut wei-
sen wir daraufhin, dass DKV – unabhängig der 
Regelung in Ziffer 6.3 – aufgrund gesetzlicher 
und/oder behördlicher Vorschriften der jeweiligen 
Mitgliedsstaaten3 zur Bereitstellung von Daten an 
Mautgesellschaften zum Zwecke der Nacherhe-
bung verpflichtet sein kann. Rechtsgrundlage für 
eine derartige Bereitstellung ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.  

8.4 Weitere Informationen zum Datenschutz  

Weitere, detaillierte Informationen zum Daten-
schutz erhalten Sie unter https://www.dkv-
euroservice.com/de/footer-
navigation/datenschutz/.  

9 DAUER, RÜCKVERSAND   

9.1 Dauer   

Der Abonnementvertrag tritt ab der Annahme der 
Registrierung des Kunden und seiner Kraftfahr-
zeuge in Kraft und gilt bis zur Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung mit DKV. Im Übrigen gelten die 
AGB.  

9.2 Herausgabe der DKV BOXen, Rückversand   

Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit 
DKV oder bei Herausgabeverlangen durch DKV 
oder aufgrund der Änderung des Fuhrparks des 
Kunden in Bezug auf registrierte Kraftfahrzeuge, 
die nicht länger in dem Abonnementvertrag enthal-
ten sind oder in anderen oben in den Richtlinien 
genannten Fällen des Rückversandes, muss der 
Kunde alle in seinem Besitz befindlichen Geräte 
vollständig und unbeschädigt/unverändert unver-
züglich an DKV  

- per Einschreiben mit Rückschein; 
- hermetisch in Aluminiumpapier verpackt; 

und 
- auf eigene Kosten 

 
an die folgende Adresse: 
 

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
OBU Management 
Balcke-Dürr-Allee 3 
D-40882 Ratingen  

 
zurücksenden.  

9.3 Geräteentgelt 

Erhält DKV die Geräte nicht oder zumindest nicht 
unbeschädigt/unverändert innerhalb von 14 Ka-
lendertagen nach dem Herausgabeverlangen bzw. 

 
3 vgl. Art. 24, 25 Richtlinie (EU) 2019/520. 

https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
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nach Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw. 
Abmeldung oder im Falle eines Umtausches, er-
hebt DKV pro DKV BOX ein dem Gerät entspre-
chendes Geräteentgelt, das jeweils aktuell gültigen 
Servicefee-Liste zu entnehmen ist. Das Geräte-
entgelt wird dem Kunden in der DKV Rechnung 
berechnet, ebenso wie die nach der Beendigung 
der Geschäftsbeziehung bzw. nach dem Heraus-
gabeverlangen, der Abmeldung oder dem Um-
tausch angefallenen und registrierten Maut, für die 
der Kunde haftet.  
 
 

9.4 Entgelt für vorzeitige Rückgabe DKV BOX 

 
Wenn der Kunde die DKV BOX vor Ende der ver-
einbarten Laufzeit an DKV zurücksendet, berech-
net DKV eine Gebühr je nach Rückgabezeitraum 
gemäß der Servicefee-Liste für die Aufbereitung 
der DKV BOX. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Rücksendung der DKV 
BOX auf einem Umstand beruht, den der Kunde 
nicht zu vertreten hat. 

10 VERSCHIEDENES 

10.1 Änderungen der Richtlinie  

Die vorstehende Richtlinie gilt erstmalig für die im 
Bestellformular für die DKV BOX aufgeführten 
DKV BOXen und danach auch für nachträglich be-
stellte oder ausgetauschte DKV BOXen. 

 
DKV behält sich das Recht vor, die Richtlinie je-
derzeit zu ändern.  

 
Über Änderungen der Richtlinie wird DKV den 
Kunden schriftlich unterrichten, ohne dass die ge-
änderte Richtlinie im Einzelnen oder die Neufas-
sung der Richtlinie übersandt oder sonst mitgeteilt 
werden müssten. Es genügt die Unterrichtung 
über die Tatsache der Änderung als solche. Die 
schriftliche Unterrichtung kann auch auf den Ab-
rechnungen erfolgen. Sofern der Kunde dem nicht 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Änderung schriftlich widerspricht, gilt dies als Ein-
verständnis mit der Änderung; hierauf wird DKV in 
den Änderungsmitteilungen hinweisen. 
 
Der Kunde hat die Möglichkeit, die neue Richtlinie 
abzulehnen, indem er den Abonnementvertrag 
kündigt, die Nutzung der in seinem Besitz befindli-
chen DKV BOXen sofort einstellt und diese gemäß 
den Anforderungen an den Rückversand gemäß 
Ziffer 9.2 an DKV zurücksendet. 

10.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen von DKV 
und Anwendbarkeit deutschen Rechts 

Im Übrigen finden die AGB des DKV ergänzende 
Anwendung. Gegebenenfalls abweichend von den 
AGB gilt deutsches Recht. 

10.3 Geltung und Auslegung bei ausländischen 
Kunden 

Für Geschäftsbeziehungen mit ausländischen 
Kunden gilt gleichfalls diese in der deutschen 
Sprache abgefassten Richtlinie. Die den ausländi-
schen Kunden jeweils zugänglich gemachte Über-
setzung hiervon in der Kundenlandsprache oder in 
der englischen Sprache soll dem besseren Ver-
ständnis dienen. Im Falle eines Auslegungsstreits 
hat stets der deutsche Text Vorrang.           

  
 

Teil C Besondere Bestimmungen  

11 FRANKREICH TIS PL 

11.1 Abrechnung  

Die Rechnungsstellung der durch die DKV BOX 
TIS PL und DKV BOX SELECT in Frankreich re-
gistrierten und angefallenen Maut erfolgt monats-
rein. Zu diesem Zweck berechnet DKV unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten Zeiträume die bis 
zum 15. bzw. Ultimo eines Monats eingegangenen 
Maut- und Parkplatztransaktionen aus Frankreich, 
die jedoch noch nicht durch die Mautgesellschaf-
ten valorisiert und abgerechnet worden sind, zu-
nächst jeweils als Abschlagszahlungen. Die mo-
natsreine Rechnungsstellung erfolgt nach Valori-
sierung und Rabattierung der im Vormonat getätig-
ten Maut-, Parkplatz-, Tunnel- und Brückentrans-
aktionen in Frankreich am 15. des Folgemonats 
unter Abzug der im Vormonat berechneten Ab-
schlagszahlungen. 
Die mit einem Geräteaustausch verbundene Ände-
rung der Abrechnungsnummer hat eine neue Ra-
battberechnung der Mautgesellschaften zur Folge. 

11.2 Rabatte 

Die Nutzung der kennzeichenabhängigen DKV 
BOX TIS PL und DKV BOX SELECT ermöglicht 
die Inanspruchnahme der Rabattprogramme der 
französischen Mautgesellschaften im Rahmen ih-
rer besonderen Geschäftsbedingungen. 

 
Der Kunde muss sich vergewissern und garantie-
ren, dass die kennzeichenabhängige DKV BOX 
TIS PL und DKV BOX SELECT ausschließlich in 
dem dafür vorgesehenen Fahrzeug installiert wird, 
da jede dieser DKV BOXen speziell für ein einzi-
ges Fahrzeug gilt. Es ist ausdrücklich untersagt, 
dass die DKV BOX in einem anderen als dem re-
gistrierten und ihr zugeordneten Fahrzeug ver-
wendet wird. 

 
Die kennzeichenunabhängige DKV BOX TIS PL, 
für die der Kunde im Kundenantrag kein einzelnes 
Kraftfahrzeug mitteilt, kann in verschiedenen Kraft-
fahrzeugen des Kunden installiert werden. Die 
Nutzung der kennzeichenunabhängigen DKV BOX 
TIS PL ermöglicht nicht die Inanspruchnahme der 
Rabattprogramme der französischen Mautgesell-
schaften. 

 
Der Kunde wählt durch Ankreuzen eines der im 
Bestellformular DKV BOX aufgeführten Rabattan-
gebote der französischen Mautgesellschaft/en 
aus. Die Rabattangebote der bereits angekreuzten 
Mautgesellschaften sind obligatorisch und müssen 
vom Kunden akzeptiert werden. 

DKV informiert die französischen Mautgesellschaf-
ten über die vom Kunden – außerhalb der obliga-
torischen Rabattangebote – getroffene Wahl, für 
deren Akzeptanz DKV keine Gewähr übernimmt. 

Der Kunde kann mittels einer Änderungsmitteilung 
an DKV seine Auswahl der Rabattangebote fran-
zösischer Mautgesellschaften jederzeit ändern. 
Die Umsetzung der Änderung durch DKV erfolgt 
für die nächstmögliche Rechnung. 
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12 SPANIEN VIA-T 

 
Die von spanischen Mautgesellschaften angebo-
tenen Rabatte auf Mauttarife werden generell ge-
währt und können nicht individuell ausgewählt 
werden. Die für das VIA-T System personalisierte 
DKV BOX SELECT und DKV BOX IBERICA 
FLEET ermöglichen auch die Benutzung maut-
pflichtiger Autobahnen in Portugal.  Der DKV BOX 
SELECT und DKV BOX IBERICA FLEET Nutzer 
hat dafür Sorge zu tragen, dass in dem Fahrzeug 
nur eine für portugiesische Autobahnen gültige 
DKV BOX vorhanden ist. Für eventuelle Doppelbe-
lastungen von Mautbeträgen, die aus der Mitfüh-
rung von zwei oder mehreren für ein Mautsystem 
gültigen DKV BOXen resultieren, übernimmt DKV 
keine Verantwortung. 

13 DÄNEMARK ÖRESUND-
BRÜCKE/DÄNEMARK – SCHWEDEN 
STOREBAELT-BRÜCKE    

 
Es werden von den Mautgesellschaften zwei Arten 
von Rabatten gewährt:  

- Automatische Rabatte: Diese werden au-

tomatisch gewährt und gelten für jeden 

Kunden; und  

- Endkundenrabatte: Diese werden individu-

ell zwischen den Mautgesellschaften und 

den Kunden in einem separaten Vertrag 

geregelt.  

In Dänemark/Schweden muss der Kunde das Do-
kument Fahrzeugdeklaration mitführen. Der auf-
gedruckte Barcode kann im Falle eines Defektes 
einer DKV BOX zur Nachzahlung der Maut ver-
wendet werden.     
 
Entscheidet sich der Kunde die Endkundenrabatte 
in Anspruch zu nehmen, so bevollmächtigt er DKV 
mit der Entgegennahme der Endkundenrabatte.     

14 ÖSTERREICH GO MAUT 

  
Der Kunde muss sich bei der DKV BOX REETS 
von der richtigen Einstellung der Anzahl der Ach-
sen, die für die Bestimmung der anwendbaren 
Fahrzeugkategorie herangezogen wird, vergewis-
sern.  

 
Der Kunde muss die Anzahl der Achsen korrekt in 
die DKV BOX REETS eingeben, um die anwend-
bare Fahrzeugkategorie zu bestimmen.  

 
In Österreich muss der Kunde das Dokument 
Fahrzeugdeklaration mitführen. Der aufgedruckte 
DKV-BOX-ID Barcode kann im Falle eines Defek-
tes der DKV BOX zur Nachzahlung der Maut ver-
wendet werden.     

15 ITALIEN  

 
Die Nutzung der DKV BOX ITALIA und DKV BOX 
ITALIA FLEET ermöglicht die Inanspruchnahme 
der Erstattung von Autobahnmaut im Rahmen der 
jeweils gültigen Ministerialbeschlüsse des italieni-
schen Ministeriums für Infrastruktur und Transport. 
Voraussetzung für eine Erstattung ist, dass die in 
den Ministerialbeschlüssen angegebenen Voraus-
setzungen und Bedingungen erfüllt sind. Voraus-
setzung ist insbesondere, dass der Kunde sich 
vergewissert und garantiert, dass die kennzei-
chenabhängige DKV BOX ITALIA und DKV BOX 

ITALIA FLEET ausschließlich in dem dafür vorge-
sehenen Fahrzeug installiert und nur dort genutzt 
wird (jede dieser DKV BOXen ist speziell für ein 
einziges Fahrzeug authentisiert). Es ist ausdrück-
lich untersagt, die DKV BOX in einem anderen als 
dem registrierten bzw. dem der DKV BOX zuge-
ordnetem Fahrzeug zu verwenden. 

 
Bei einer Mitgliedschaft des Kunden im Consorzio 
DKV stellt DKV dem Consorzio die zur Beantra-
gung der Mauterstattung erforderlichen Registrie-
rungsdaten der DKV BOX zur Verfügung. Voraus-
setzung für eine solche Datenübermittlung ist die 
Stellung eines entsprechenden Mauterstattungs-
antrags des Kunden beim Consorzio; dieser Er-
stattungsantrag beinhaltet gleichzeitig den Auftrag 
des Kunden an den DKV, die zur Antragstellung 
erforderlichen DKV-BOX-Daten an das Consorzio 
zu übermitteln;  die Datenübermittlung erfolgt in-
soweit zum Zwecke der Erfüllung eines Kunden-
auftrags, Rechtsgrundlage für die Datenübermitt-
lung ist Art. 6 Abs. 1 lit b. DS-GVO.  

 
Auf Anfrage der zuständigen Behörden ist DKV 
zudem verpflichtet, die zur Überprüfung von Mau-
terstattungsanträgen erforderlichen Daten an die 
zuständigen Behörden zu übermitteln. Rechts-
grundlage für eine solche Datenübermittlung ist 
Art. 6 Abs. 1 lit c. DS-GVO (Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen). Weitere Informationen zum Da-
tenschutz beim DKV finden Sie unter 
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-
navigation/datenschutz/. 

 
Bei der DKV BOX ITALIA FLEET Comfort kann 
das Kennzeichen und damit das Kraftfahrzeug, in 
dem die DKV BOX ITALIA FLEET Comfort instal-
liert und genutzt wird, nachträglich und jederzeit 
geändert werden. Der Kunde kann die Änderung 
entweder selbst online im Kundenportal vorneh-
men oder durch den Vertriebspartner vornehmen 
lassen. Sobald der Kunde die Bestätigung der Än-
derung erhalten hat, kann die DKV BOX ITALIA 
FLEET Comfort nach 24 Stunden nur noch in dem 
Kraftfahrzeug mit dem neuen Kennzeichen wirk-
sam genutzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt 
die DKV BOX ITALIA FLEET Comfort noch für das 
vorherige Kennzeichen. Für den Einbau und die 
Nutzung gilt Ziffer 3. 
 
Nacherfassung von Transaktionen (RMPP) 
 
In Fällen einer fehlerhaften und/oder nicht erfolg-
ten Mauterfassung durch die DKV BOX ITALIA, 
die DKV BOX ITALIA FLEET sowie die DKV BOX 
ITALIA FLEET Comfort, kann eine Nacherfassung 
von mautpflichtigen Nutzungsvorfällen erfolgen, 
auch wenn eine diesbezügliche Legitimation des 
Kunden nicht mittels DKV BOX ITALIA, DKV BOX 
ITALIA FLEET sowie DKV BOX ITALIA FLEET 
Comfort vorliegt. 
Der Kunde beauftragt DKV hiermit ausdrücklich 
mit der Nacherfassung mautpflichtiger Strecken-
nutzungen durch seine Kraftfahrzeuge im Wege 
des Nacherfassungsverfahrens.  
Der Kunde erhält in diesen Fällen von dem jeweili-
gen italienischen Mautlieferanten einen Beleg auf-
grund der fehlenden Mautzahlung (Rapporto di 
Mancato Pagamento Pedaggio, nachfolgend 
RMPP genannt). Diesen Beleg muss der Kunde 
innerhalb der auf dem RMPP angegebenen Fris-
ten (bis zu 15 Kalendertage) zahlen. Er kann diese 
Belege bei DKV innerhalb von 2 Kalendertagen 
nach Erhalt des RMPP als Scan unter Angabe der 
Nummer seiner zum Zeitpunkt der Transaktion ge-
nutzten und aktiven DKV BOX ITALIA, DKV BOX 

https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
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ITALIA FLEET oder DKV BOX ITALIA FLEET 
Comfort einreichen, um eine Nacherfassung dieser 
Mauttransaktionen über DKV zu veranlassen. Zu 
diesem Zweck autorisiert der Kunde den DKV, an 
den jeweiligen Mautlieferanten die erforderlichen 
Daten zur Nacherfassung zu übermitteln. Diese 
Daten, die zur Nacherfassung erforderlich sind, 
können insbesondere die folgenden sein:  
 

- Nummer des RMPP 
- Nummer (PAN) der aktiven DKV BOX 

ITALIA, DKV BOX ITALIA FLEET oder 
DKV BOX ITALIA FLEET Comfort. 

 
Nach Prüfung durch DKV und dem jeweiligen 
Mautlieferanten wird dem Kunden der Betrag auf-
grund der Nacherfassung im Rahmen der Kunden-
rechnung, spätestens nach drei Monaten, in 
Rechnung gestellt. Der DKV weist den Kunden 
ausdrücklich darauf hin, dass der jeweilige italieni-
sche Mautlieferant Strafzahlungen im Falle der 
ausbleibenden Zahlung erheben kann. Diese sind 
vom Kunden an den Mautlieferanten zu zahlen. 
 

 
Stand: 09/2023 
 


